
 
Gewerbliche Siedlungsabfälle, Dokumentation nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV 2017) 
 

 
• Die Getrennthaltung gilt als technisch unmöglich, wenn z.B. kein Platz für Container vorhanden ist oder fest verbundene Mischmaterialien vorliegen. 
• Die getrennt und nicht getrennt gehaltenen Abfallfraktionen (s. Liste) müssen dokumentiert werden. 
• Fertigen Sie z.B. eine Handskizze über die Aufstellung der Container auf Ihrem Betriebsgelände an. 
• Archivieren Sie Wiegescheine und Rechnungen in Kopie zusammen mit der Dokumentation.  
 
 
 
 
Getrennt gehaltene Abfälle 
 
 

Nicht getrennt gehaltene Abfälle 

Abfallart Entsorgung Menge in t pro 
Jahr 

Menge ver-
mischte Sied-
lungsabfälle in t 

Begründung nicht 
Getrennthaltung 

Entsorgungsanlage 
Containerdienst 

Pappe, Papier  Altpapiertonne 
 Öffentlicher Depot- 
 container 
 Recyclinghof 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Flachglas  Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Kunststoff, 
(Produktionsreste) 

 Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Metalle  Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Bauholz AI bis A III 
(z.B. lackiert, furniert) 

 Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Holz mit schädlichen 
Verunreinigungen, 
z.B. Holzschutzmittel, 
A IV 

 Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 



Getrennt gehaltene Abfälle 
 
 

Nicht getrennt gehaltene Abfälle 

Abfallart Entsorgung Menge in t Menge ver-
mischte Sied-
lungsabfälle in t 

Begründung nicht 
Getrennthaltung 

Entsorgungsanlage 
Containerdienst 

Textilien (ohne 
Verunreinigungen) 

 Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Bioabfall  Biotonne 
 Kompostierung 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 

 

Andere Abfälle 
z.B. 
Produktionsabfälle, 
gefährliche Abfälle 

 Eigentransport zur 
Entsorgung 

 Containerdienst 
 Sonderabfallentsorgung 

   technisch 
unmöglich 

 wirtschaftlich 
unzumutbar 
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